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Erwägungen

E. 1
a) Die Parteien stehen seit dem 14. April 2016 vor Erstinstanz in einem arbeitsrechtlichen
Forderungsverfahren (vgl. Urk. 6/2 S. 1). Mit Beschluss vom 29. April 2016 wurde dem
Kläger und Beschwerdegeg- ner (fortan Kläger) Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten
einen Kostenvor- schuss von Fr. 15'000.– zu leisten (Urk. 6/6). Den Streitwert bezifferte die
Vorin- stanz auf Fr. 257'860.30 (Urk. 6/6 S. 2 E. 1). Mit innert Frist eingegangener Ein-
gabe vom 13. Mai 2016 stellte der Kläger betreffend den Kostenvorschuss ein Gesuch um
Fristerstreckung. Ihm sei es aufgrund seiner angespannten finanziel- len und
gesundheitlichen Situation noch nicht möglich, den Kostenvorschuss zu leisten. Er sei daher
auf eine Fristerstreckung angewiesen (Urk. 6/8). Die Frist wurde dem Kläger in der Folge
bis zum 31. Mai 2016 letztmals erstreckt (Urk. 6/8, Prot. Vi S. 2). Am 27. Mai 2016 ging
der verlangte Kostenvorschuss unbestritte- nermassen bei der Gerichtskasse ein (vgl. Urk. 2
S. 2 f. E. 1.1). Mit Verfügung vom 30. Mai 2016 wurde der Beklagten und Beschwerdefüh-
rerin (fortan Beklagte) Frist angesetzt, um die schriftliche Klageantwort einzu- reichen
(Urk. 6/9). Die Beklagte stellte innert Frist mit Eingabe vom 21. Juni 2016 folgende
Anträge (Urk. 6/11 S. 1): " 1. Es sei der Kläger zu verpflichten, die Parteientschädigung
gemäss Art. 99 ZPO sicherzustellen.

E. 2
Es sei das Verfahren einstweilen auf die Frage der Gültigkeit der zwischen dem Kläger und
der Beklagten am 18. Dezember 2014 geschlossenen Aufhebungsvereinbarung (act. 5/82),
einschliesslich der in Art. 12 Abs. 3 enthaltenen Saldovereinbarung, zu beschrän- ken und
darüber einen Zwischen- oder Endentscheid zu fällen.

E. 3
Es sei der Beklagten die Frist für die Klageantwort abzunehmen und nach erfolgter
Sicherstellung gemäss Ziffer 1 und nach Mass- gabe von Ziffer 2 neu anzusetzen.

E. 4
Der beklagten Partei wird eine Frist von 20 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung
angesetzt, um die schriftliche Klageantwort im Doppel einzureichen. Darin hat sie
darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der kla- genden Partei im Einzelnen anerkannt
oder bestritten werden. Sie hat ihre eigenen Tatsachenbehauptungen aufzustellen, die Be-
weismittel dazu (Zeugen, Urkunden, Augenschein, Gutachten, schriftliche Auskünfte,
Parteibefragungen oder Beweisaussage)

- 4 - genau zu bezeichnen und ein Verzeichnis sämtlicher Beweismittel beizulegen.
Verfügbare Urkunden, welche als Beweismittel dienen sollen, sind zusammen mit der
Klageantwort einzureichen.



E. 5
Schriftliche Mitteilung an die Parteien.

E. 6
Eine Beschwerde gegen Ziff. 1 bis 3 dieses Entscheides kann in- nert 10 Tagen von der
Zustellung an im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des
Kantons Zürich, I. Zivil- kammer, Postfach, 8021 Zürich, erklärt werden. In der Beschwer-
deschrift sind die Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden sind mit
zweifachem Verzeichnis beizulegen." b) Innert Frist erhob die Beklagte gegen die
Verfügung vom 21. Oktober 2016 Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): " 1.
Es seien die Ziffern 1 und 4 der Verfügung des Arbeitsgerichts Bülach vom 21. Oktober
2016 (Geschäfts-Nr. AN160006) aufzuhe- ben. 2. Es sei der Kläger zu verpflichten, die
Parteientschädigung der Be- klagten gemäss Art. 99 ZPO sicherzustellen. 3. Unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Klägers (zuzüglich 8% MWST). Zudem stellte sie
den prozessualen Antrag, es sei der Beschwerde die auf- schiebende Wirkung zu erteilen
(Urk. 1 S. 2). Mit Verfügung vom 15. November 2016 wurde der Beklagten Frist ange-
setzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss von Fr. 2'000.–
zu leisten. Sodann wurde der Beschwerde der Beklagten gegen Dis- positivziffer 4 der
angefochtenen Verfügung einstweilen aufschiebende Wirkung erteilt und die der Beklagten
von der Vorinstanz angesetzte Frist zum Erstatten der Klageantwort einstweilen
abgenommen. Schliesslich wurde dem Kläger Frist angesetzt, um zum Gesuch um Erteilung
der aufschiebenden Wirkung schriftlich Stellung zu nehmen (Urk. 3 S. 3 f. Dispositivziffern
1 ff.). Die Beklagte leistete den Kostenvorschuss innert Frist (vgl. Urk. 3 f.). Ebenfalls
fristgerecht erstattete der Kläger mit Eingabe vom 25. November 2016 seine Stellungnahme
mit folgendem Antrag (Urk. 5 S. 2):

- 5 - " 1. Der Antrag, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu ertei- len, sei
abzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letztere zuzüglich MwSt.) zu
Lasten der Beklagten." Mit Verfügung vom 13. Januar 2017 wurde das Folgende
entschieden (Urk. 7 S. 7 f.): " 1. Der Beschwerde der Beklagten gegen Dispositivziffer 4
i.V.m. Dis- positivziffer 1 der Verfügung des Arbeitsgerichtes Bülach vom 21. Oktober
2016 wird die aufschiebende Wirkung erteilt. Die mit Verfügung vom 15. November 2016
einstweilen abgenom- mene erstinstanzliche Frist zum Erstatten der Klageantwort wird bis
zum Abschluss des kantonalen Beschwerdeverfahrens nicht neu angesetzt. 2. Dem Kläger
wird eine Frist von 10 Tagen ab Zustellung dieser Ver- fügung angesetzt, um die
Beschwerde schriftlich in dreifacher Aus- fertigung zu beantworten. Diese gesetzliche Frist
kann nicht erstreckt werden. Unterbleibt die Beantwortung, wird das Verfahren ohne die
Be- schwerdeantwort weitergeführt (Art. 147 ZPO). 3. Der Beklagten sowie Rechtsanwalt
lic. iur. X._____ wird eine Nach- frist von 10 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung
angesetzt, um dem Gericht eine aktuelle Originalvollmacht der Beklagten – mit genauer
Bezeichnung der Namen der die Vollmacht Unterzeich- nenden – einzureichen. Bei
Säumnis gilt die Beschwerdeschrift vom 11. November 2016 als nicht erfolgt. 4..-5. (…)"
Innert Frist ging die Vollmacht der Beklagten hierorts ein (Urk. 8 f.). Eben- falls
fristgerecht erstattete der Kläger mit Eingabe vom 25. Januar 2017 die Be- schwerdeantwort
mit folgenden Anträgen (Urk. 10 S. 2): " 1. Der Antrag, es seien die Ziffern 1 und 4 der
Verfügung des Ar- beitsgerichts Bülach vom 21. Oktober 2016 (Geschäfts-Nr. AN160006)
aufzuheben, sei abzuweisen. 2. Es sei festzustellen, dass kein Tatbestand gemäss Art. 99
ZPO gegeben ist und dass der Kläger nicht verpflichtet ist, eine Sicher- heit für die



Parteientschädigung zu leisten.

- 6 - 3. Eventualiter seien die Ziff. 1 und 4 der Vorinstanz aufzuheben und an die Vorinstanz
zurückzuweisen, damit diese das Vorliegen eines Kautionsgrundes von Amtes wegen
prüfen kann. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letztere zuzüglich MwSt.) zu
Lasten der Beklagten." Gleichzeitig reichte der Kläger die Honorarnote für seine
Bemühungen im Beschwerdeverfahren ein (Urk. 11/1). Die Beschwerdeantwort wurde der
Beklag- ten zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 10 S. 1, Urk. 11/1, Urk. 13). Bis zum heu-
tigen Tag ging hierorts keine weitere Eingabe der Parteien ein. c) Auf die Ausführungen der
Parteien im Beschwerdeverfahren ist nachfol- gend nur insoweit einzugehen, als sich dies
für die Entscheidfindung als notwen- dig erweist. 2. a) Die Vorinstanz erwog betreffend den
Antrag um Sicherheitsleistung gemäss Art. 99 Abs. 1 ZPO, die Beklagte schliesse aus dem
Fristerstreckungsge- such des Klägers vom 13. Mai 2016 auf dessen fehlende
Zahlungsfähigkeit. Der Anschein der Zahlungsunfähigkeit sei bloss glaubhaft zu machen
und könne durch entsprechende Indizien erweckt werden. Neben den qualifizierten Tatbe-
ständen der Konkurseröffnung, des Nachlassverfahrens und des Bestands von
Verlustscheinen rechtfertigten namentlich sehr häufige Betreibungen, eine länger dauernde
Lohnpfändung oder ein zeitlich nicht weit zurückliegender Konkurs bei der Gegenpartei die
Sicherstellung der Parteientschädigung (unter Hinweis auf BSK ZPO-Rüegg, Art. 99 N 12,
und Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 99 N
26 ff.). Ein Fristerstreckungsgesuch für die Leistung eines Prozesskostenvorschusses sei
jedoch nicht mit den aufge- führten Indizien vergleichbar und bilde für sich alleine keine
Grundlage für die Anwendung von Art. 99 Abs. 1 ZPO. Andere stichhaltige Gründe für eine
Gefähr- dung der Parteientschädigung bringe die Beklagte nicht vor. Demnach sei das
Gesuch um Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung abzuweisen (Urk. 2 S. 4 f.
E. 2.5). b) ba) Die Beklagte führt dazu in ihrer Beschwerdeschrift aus, sie sehe ein, dass ein
Fristerstreckungsgesuch für die Leistung eines Prozesskostenvorschus-

- 7 - ses für sich alleine (d.h. ungeachtet der darin enthaltenen Begründung) keine
Grundlage für die Anwendung von Art. 99 Abs. 1 ZPO bilde. Die Vorinstanz habe jedoch
übersehen oder verkannt, dass es vorliegend darum gehe, was der Kläger zur Begründung
seines Fristerstreckungsgesuchs vom 13. Mai 2016 habe ausfüh- ren lassen und worauf er
zu behaften sei (Urk. 1 N 10). Der Kläger habe zur Be- gründung seines
Fristerstreckungsgesuchs ausführen lassen, dass es ihm auf- grund seiner angespannten
finanziellen und gesundheitlichen Situation (in der Klage mache der Kläger
Arbeitsunfähigkeit seit 14. März 2015 geltend) nicht mög- lich sei, den
Gerichtskostenvorschuss von Fr. 15'000.– fristgemäss zu leisten. Wie sie bereits in ihrem
Antrag vor der Vorinstanz vom 21. Juni 2016 auf Seite 2 aus- geführt habe, müsse aufgrund
dieser Vorbringen des Klägers davon ausgegan- gen werden, dass dem Kläger die
notwendigen Mittel zur Leistung der Parteient- schädigung (von mutmasslich Fr. 30'335.–)
schlicht fehlten und demzufolge die Parteientschädigung erheblich gefährdet sei. Dies erst
recht, wenn man in Be- tracht ziehe, dass der Kläger einen sehr aufwendigen Zivilprozess in
Gang ge- setzt habe, in dessen Verlauf weitere substantielle Gerichtskostenvorschüsse,
namentlich für die vom Kläger beantragte Befragung zahlreicher Zeugen und für das von
ihm verlangte Gutachten, sowie laufend hohe Anwaltskosten zu erwarten seien (Urk. 1 N
11). Die Vorinstanz habe ihre diesbezüglichen Vorbringen nicht beachtet, wie die
vorinstanzliche Erwägung 2.5 erhelle. Sie habe damit ihr rechtli- ches Gehör verletzt (unter
Hinweis auf Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV; Urk. 1 N 12). bb) Der Kläger führt



hierzu aus, die Beklagte verkenne, dass es sich bei Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO als
Generalklausel um einen Auffangtatbestand für Fälle handle, die gerade nicht durch lit. a-c
erfasst werden könnten (unter Hinweis auf BK ZPO-Sterchi, Art. 99 N 27). Die Beklagte
mache aber den Grund der Zah- lungsunfähigkeit geltend, welcher durch Art. 99 Abs. 1 lit.
b ZPO abschliessend geregelt werde. Der Anschein der Zahlungsunfähigkeit sei daher nach
Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO und nicht nach Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO zu beurteilen. Es würden
keine Anhaltspunkte vorliegen, die auf seine Zahlungsunfähigkeit schliessen lies- sen. Es
sei weder einer der drei qualifizierten Tatbestände gegeben, noch würden weitere Indizien
vorliegen. Die Beklagte könne namentlich keine betreibungs-

- 8 - oder konkursamtliche Akten glaubhaft machen, weshalb sie auch diesbezüglich rein
gar nichts ins Recht lege und rein gar nichts behaupte. Aus diesem Grund sei die
Mutmassung der Beklagten, er könne die Mittel für die Leistung der Parteient- schädigung
nicht aufbringen, schlichtweg unzutreffend (Urk. 10 N 6). Gehe man davon aus, dass Art.
99 Abs. 1 lit. d ZPO im vorliegenden Fall trotzdem anwend- bar sei, was bestritten werde,
so sei zu beachten, dass nicht jede mögliche Ge- fährdung, sondern nur eine erhebliche
Gefährdung eine Kautionspflicht begrün- den soll. Eine erhebliche Gefährdung solle laut
Botschaft (unter Hinweis auf S. 7294) vorliegen beim sog. Asset Stripping vor Konkurs, bei
dem sich die kla- gende Partei ihrer Aktiven entledigt, oder wenn offene Betreibungen in
beträchtli- chem Umfang bestünden (unter Hinweis auf BK ZPO-Sterchi, Art. 99 N 28). Ge-
mäss Schmid blieben neben den bereits in Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO aufgezählten Beispielen
der Zahlungsunfähigkeit nur noch wenige zusätzliche Tatbestände, die geeignet seien, eine
erhebliche Gefährdung der Parteientschädigung im Sinne von Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO zu
begründen. Darunter würden Tatbestände ge- mäss Art. 190 Abs. 1 SchKG wie zum
Beispiel Zahlungsflucht, betrügerische Handlungen zum Nachteil der Gläubiger,
Verheimlichung von Vermögenswerten, Scheitern eines Nachlassvertrages oder paulianisch
anfechtbare Transaktionen fallen (unter Hinweis auf KUKO ZPO-Schmid, Art. 99 N 12 und
Staehelin/ Staehelin/Grolimund, § 16 Rz 26). Ferner müsse die Gefahr einer Nichtleistung
erheblich sein, was bedeute, dass die Wahrscheinlichkeit einer Nichtleistung klar und
eindeutig höher einzuschätzen sei als die Wahrscheinlichkeit einer Leistung (unter Hinweis
auf LGVE 2012 I Nr. 34, E. 5.3; Urk. 10 N 7). Vorliegend liege klar keine erhebliche
Gefährdung der Parteientschädigung der Beklagten vor. Letztere könne nicht einmal
behaupten, geschweige denn nachweisen, dass die Wahr- scheinlichkeit einer Nichtleistung
eindeutig höher sei als die Wahrscheinlichkeit einer Leistung. Es bestünden weder mehrere
offene Betreibungen noch sonst ir- gendwelche Indizien, welche darauf schliessen liessen,
dass er nicht über die notwendigen Mittel für die Leistung der Parteientschädigung verfüge.
Wie bereits dargelegt, müssten für die Bejahung von Art. 99 ZPO mindestens betreibungs-
oder konkursamtliche Akten vorliegen, welche eine Zahlungsunfähigkeit als wahr-
scheinlich erachten liessen. Dies sei im vorliegenden Fall klar zu verneinen. Aus-

- 9 - serdem liege auch kein Fall einer erheblichen Gefährdung vor. Die Beklagte stüt- ze
ihre Aussage ausschliesslich auf ein einfaches Fristerstreckungsgesuch. Auch die
Begründung, dass er sich damals in einer angespannten finanziellen Situation befunden
habe, rechtfertige die Anwendbarkeit von Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO nicht. Ausserdem könne
ein kurzfristiger Liquiditätsengpass unter keinen Umständen mit den im Gesetz sowie in
Rechtsprechung und Lehre erwähnten Anforderungen gleichgesetzt werden. In all den oben
genannten Fällen gehe es stets um langfris- tige Zahlungsschwierigkeiten. Nur dann komme
es zu "mehreren Betreibungen" oder "Pfändungen". All dies werde aber nicht einmal



behauptet. Die Situation, welche die Beklagte behaupte, sei damit in keiner Art und Weise
mit den gesetzli- chen Anforderungen gleich zu setzen, welche eine
Prozesskostensicherstellung erfordere. Würde man – nur weil jemand eine Fristerstreckung
zur Zahlung des Gerichtskostenvorschusses wegen eines kurzfristigen Liquidationsmangels
bean- trage – eine Sicherstellung der Parteientschädigung verlangen, müsste in Zukunft in
fast allen Prozessen eine Prozesskostensicherstellung verlangt werden (Urk. 10 N 8). 3. a)
In Erwägung 2.2 führt die Vorinstanz aus, die Beklagte begründe ihren Antrag damit, dass
dem Kläger allem Anschein nach die notwendigen Mittel zur Leistung einer
Parteientschädigung fehlen würden. So habe der Kläger den Kos- tenvorschuss erst innert
erstreckter Frist leisten können und in seinem Fristerstre- ckungsgesuch auf seine
angespannte finanzielle und gesundheitliche Situation hingewiesen. Hinzu komme, dass der
Streitwert mindestens Fr. 929'008.– betrage und somit wesentlich höher sei, als der Kläger
behaupte. Die mutmassliche Par- teientschädigung belaufe sich demnach auf Fr. 30'335.–
(Urk. 2 S. 3). b) Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV folgt die
Verpflichtung des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Es muss wenigstens kurz die
wesentlichen Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf welche es
sich stützt, sodass die betroffene Person den Entscheid in vol- ler Kenntnis der Sache
anfechten kann. Nicht erforderlich ist, dass sich der Ent- scheid mit allen
Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes ein-

- 10 - zelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (BGer 8C_824/2015 vom 19. Mai 2016, E.
7.3.1 m.w.H.). Der Arbeitsgerichtspräsident setzt sich mit den entscheidrelevanten Ausfüh-
rungen der Beklagten kurz auseinander und begründet seinen Entscheid hinrei- chend. Die
massgebenden Rechtsgrundlagen werden in der angefochtenen Ver- fügung dargelegt. Der
Beklagten war es möglich, die vorinstanzliche Verfügung sachgerecht anzufechten. So führt
der Arbeitsgerichtspräsident aus, dass ein Fristerstreckungsgesuch für die Leistung eines
Prozesskostenvorschusses nicht mit den in der zitierten Lehre aufgeführten Indizien
vergleichbar sei und für sich alleine keine Grundlage für die Anwendung von Art. 99 Abs. 1
ZPO bilde. Andere stichhaltige Gründe für die Gefährdung der Parteientschädigung bringe
die Be- klagte nicht vor. Indem in Erwägung 2.2 der angefochtenen Verfügung die Vor-
bringen der Beklagten und in Erwägung 2.5 die entsprechende Lehre dazu zitiert werden, ist
davon auszugehen, dass der Arbeitsgerichtspräsident sowohl die Be- gründung des
Fristerstreckungsgesuchs als auch den geltend gemachten höhe- ren Streitwert nicht als
Indiz für eine erhebliche Gefährdung der Parteientschädi- gung betrachtet hat. Der Einwand
der Beklagten betreffend die Verletzung ihres rechtlichen Ge- hörs ist daher unbegründet. 4.
a) Die klagende Partei hat gemäss Art. 99 Abs. 1 ZPO auf Antrag der be- klagten Partei für
deren Parteientschädigung Sicherheit zu leisten, (a.) wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in
der Schweiz hat, (b.) wenn sie zahlungsunfähig er- scheint, namentlich wenn gegen sie der
Konkurs eröffnet oder ein Nachlassver- fahren im Gang ist oder Verlustscheine bestehen,
(c.) wenn sie Prozesskosten aus früheren Verfahren schuldet, oder (d.) wenn andere Gründe
für eine erhebli- che Gefährdung der Parteientschädigung bestehen. Bei Art. 99 Abs. 1 lit. d
ZPO handelt es sich um einen Auffangtatbestand für Fälle, die nicht durch lit. a-c er- fasst
werden können. Betreffend die zu Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO von der Lehre genannten
Tatbestände ist auf die Erwägung 2.5 der angefochtenen Verfügung zu verweisen (Urk. 2 S.
4). Ergänzend auszuführen bleibt, dass gemäss einigen Kommentatoren offene
Betreibungen in beträchtlichem Umfang ebenfalls ein Indiz



- 11 - für eine erhebliche Gefährdung der Parteientschädigung gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. d
ZPO darstellen, auch wenn diese nicht geradezu Zahlungsunfähigkeit implizie- ren (BK
ZPO-Sterchi, Art. 99 N 28; siehe auch Kuster, Stämpflis Handkommentar, ZPO 99 N 25
m.w.H.). Bei der "erheblichen Gefährdung der Parteientschädigung" im Sinne von Art. 99
Abs. 1 lit. d ZPO handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Wann eine
erhebliche Gefährdung vorliegt, hat das Gericht ermes- sensweise zu beurteilen (BGer
5A_221/2014 vom 10. September 2014, E. 3 m.w.H.). b) Die Beklagte schliesst aus dem
Fristerstreckungsgesuch des Klägers vom 13. Mai 2016, dass zumindest eine erhebliche
Gefährdung ihrer Parteientschädi- gung gegeben sei. Dies genügt für sich alleine jedoch
nicht. Die Beklagte hat vor Erstinstanz keine weiteren Unterlagen eingereicht, welche die
geltend gemachte erhebliche Gefährdung stützen würde, wie beispielsweise
Betreibungsregister- auszüge des Klägers, welche aufzeigen, dass diverse Betreibungen
gegen ihn nach wie vor offen sind. Aus der Erklärung des Klägers, aufgrund seiner ange-
spannten finanziellen und gesundheitlichen Situation benötige er zur Leistung des
Kostenvorschusses eine letztmalige Fristerstreckung um vierzehn Tage, kann für sich
alleine nicht darauf geschlossen werden, dass die Parteientschädigung der Beklagten
erheblich gefährdet sei. So zahlte der Kläger unbestrittenermassen in- nert Frist den
Kostenvorschuss von Fr. 15'000.–. Eine Nachfrist gemäss Art. 101 Abs. 3 ZPO musste ihm
die Vorinstanz nicht ansetzen. Sodann stellt die von der Beklagten geltend gemachte
Parteientschädigung von Fr. 30'335.– für sich alleine ebenfalls kein Indiz dafür dar, dass
eine erhebliche Gefährdung der Parteient- schädigung vorliegt, da der Kläger innert etwas
mehr als drei Wochen seit Emp- fang der entsprechenden Verfügung in der Lage war, den
Kostenvorschuss von Fr. 15'000.– zu leisten. Zudem geht die Vorinstanz von einem
Streitwert von Fr. 257'860.30 aus (Urk. 6/6 S. 2 E. 1, Urk. 6/2 N 8 f.), weshalb vorderhand
von einer Parteientschädigung von Fr. 17'925.– auszugehen wäre. Das Argument, der
Kläger mache in seiner Klage Arbeitsunfähigkeit seit dem 14. März 2015 geltend, bringt die
Beklagte im Beschwerdeverfahren erstmalig vor, weshalb dieses auf- grund von Art. 326
Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen ist.

- 12 - Der Beklagten gelang es somit nicht, eine erhebliche Gefährdung ihrer Par-
teientschädigung glaubhaft zu machen, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. 5. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte für das Beschwer- deverfahren kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ge- bühr für das
Beschwerdeverfahren ist gestützt auf § 9 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. Die
Beklagte ist sodann zu verpflichten, dem Kläger in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m.
§ 10 Abs. 1 lit. b AnwGebV und eines Streitwerts in der Hauptsache von einstweilen Fr.
257'860.30 für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.–
(zuzüglich 8 % Mehrwert- steuer) zu bezahlen. Es wird erkannt:
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